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Falle des Strittmatterschen Nachlasses hätte dieser 
Zeitraum zu einer nochmaligen Verschlechterung der 
Datenqualität, ja sehr wahrscheinlich zu einem Ausfall 
eines Großteils der abgespeicherten Daten geführt. 
 Das Beispiel verdeutlicht einen gravierenden Un-
terschied zwischen analogen Trägern – wie Papier – 
und digitalen Trägern. Beide können vernichtet oder 
beschädigt werden – etwa durch Feuer, Wasser, un-
sachgemäße Lagerung oder Gebäudeschäden; aller-
dings ist das Verlustpotenzial bei digitalen Medien un-
gleich höher, da hier nicht nur der Erhaltungsgrad des 
Trägerstoffes über die Lesbarkeit der darauf gespei-
cherten Information entscheidet, sondern das Zusam-
menspiel diverser Soft- und Hardwarekomponenten. 
Fällt auch nur eine dieser Komponenten aus, kann die 
abgespeicherte Information unwiderruflich verloren 
sein. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn das be-
treffende Dateiformat veraltet ist und vom Hersteller 
nicht mehr unterstützt wird oder ein Hardwarescha-
den vorliegt und die beschädigten Komponenten nicht 
mehr ersetzt werden können.4 Diese Verlustpotenzi-
ale zu minimieren, ist Aufgabe der Langzeitarchivie-
rung, die allerdings bei Nachlassmaterialien mit einer 
Unbekannten konfrontiert ist: dem Bestandsbildner.5 
Dieser Artikel stellt die These auf, dass der Bestands-
bildner in die Archivierungsprozesse einbezogen wer-
den kann, indem man die Cloud-Technologie einsetzt. 
Sie soll im Folgenden am Beispiel der Literaturarchive 
erläutert werden; die Ausführungen sind aber prinzi-
piell auf alle nachlassverwaltenden Institutionen an-
wendbar.

S i n d  d i g i t a l e  N a c h l ä s s e  a u s  S i c h t 
d e r  L a n g z e i t a r c h i v i e r u n g  e i n e 
b e s o n d e r e  H e r a u s f o r d e r u n g ?
Nachlässe unterscheiden sich grundsätzlich von an-
deren Sammelgütern, da sie nicht – wie etwa eine Re-
gistratur – nach vorher festgelegten Regeln angelegt 
oder – wie Bücher, Zeitungen oder Zeitschriften – pu-
bliziert werden. Ihre Struktur, ihre Inhalte, aber auch 
die noch ermittelbaren Metadaten ergeben sich viel-
mehr aus der Persönlichkeit und der persönlichen Ein-
stellung der Bestandsbildner – im Falle der Literatur-
archive also der Schriftsteller. Deren Arbeitsweise und 
Disziplin in Bezug auf die von ihnen verwalteten Do-
kumente umfasst ein ganzes Spektrum an Möglich-

Seit nunmehr einigen Jahrzehnten verdrängt der Computer Fe-
derhalter und Schreibmaschine auch von den Schreibtischen der 
Schriftsteller. Diese Entwicklung stellt Literaturarchive vor ein 
Problem, denn digitale Nachlässe lassen sich infolge ihres indivi-
duellen und unikalen Charakters mit etablierten Langzeitarchi-
vierungsstrategien nicht hinreichend bearbeiten. Vielmehr müs-
sen – so die These dieses Beitrags – die Bestandsbildner bei der 
Langzeitarchivierung mitwirken und Literaturarchive damit auch 
präkustodiale Formen der Bestandspflege in ihr Aufgabenspek-
trum integrieren. Als geeignetes Instrument zur Lösung dieser 
Aufgabe skizziert der Beitrag den Einsatz einer Cloud-Architektur. 
Sie dient den Schriftstellern als digitale Arbeitsumgebung und 
den Literaturarchiven zugleich als Vorstufe des Langzeit-Repo-
sitoriums. Mehrwerte und Realisierungschancen einer solchen 
Literaturarchiv-Cloud werden erörtert und zur Diskussion gestellt.

Computers have displaced fountain pens and typewriters even 
from the writing desks of authors in recent decades. This devel-
opment has provided literary archives with a problem, as digital 
literary estates are difficult to process using established long-
term preservation strategies on account of their individual and 
unique nature. According to the proposal put forward in this pa-
per, the creators should instead be involved in the long-term pre
servation, and literary archives should also integrate precustodial 
forms of collection care within their range of tasks. The article 
outlines the use of a cloud architecture as a suitable instrument 
for accomplishing this task. It serves authors as a digital work 
environment, and simultaneously also the literary archives as 
a preliminary stage before the long-term repository. The added 
benefits and prospects of such a literature archive cloud are set 
forth and discussed.

Als im Jahr 2000 das Deutsche Literaturarchiv Mar-
bach den Nachlass des Schriftstellers Thomas Stritt-
matter (1961–1995) übernahm, befanden sich darun-
ter ein Atari-Computer und 43 Disketten.1 Dieses an 
sich unbedeutende Detail erwies sich im Hinblick auf 
die Bewertung und die Erschließung der betreffenden 
Materialien als problematisch, da die auf veralteten 
Trägern und in veralteten Formaten2 vorliegenden di-
gitalen Daten zunächst lesbar gemacht und gesichert 
werden mussten. Das gelang allerdings nur teilweise: 
Auf den Atari-Computer konnten die EDV-Fachleute 
des Archivs nicht mehr zugreifen; die darauf befind-
lichen Daten waren unwiderruflich verloren. Offen-
bar hatte der zeitliche Abstand zwischen aktiver Nut-
zung der Hardware und deren Übernahme durch das 
Literaturarchiv zu den Schwierigkeiten beigetragen, 
obwohl er in diesem Fall nur ca. zehn Jahre betrug.3 
Die relativ kurze Haltbarkeit digitaler Träger und der 
darauf codierten Informationen steht in Kontrast zu 
der Haltbarkeit analoger Trägerstoffe. So konnte Goe-
thes Nachlass 50 Jahre unter Verschluss liegen, bevor 
er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Im 
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keiten, die in der jeweiligen Aktualisierung die Einzig
artigkeit eines jeden einzelnen Nachlasses mit bestim-
men.6 Obwohl sicherlich noch andere Faktoren eine 
Rolle spielen, mag dieser Hinweis genügen, um den 
»individuellen« und »unikalen« Charakter von Nach-
lässen deutlich zu machen. 
 Diese Spezifika sind natürlich nicht unbekannt und 
wurden schon in vordigitalen Zeiten als gegeben an-
gesehen.7 So charakterisierte Goethe seinen Nachlass, 
der letztendlich zum Gründungsbestand des Weima-
rer Goethe- und Schiller-Archivs wurde, mit den Adjek-
tiven »mannigfaltig« und »kompliziert«.8 Im digitalen 
Umfeld multipliziert sich diese Mannigfaltigkeit. Was 
bislang (be)greifbar auf Papier vorlag, besteht nun-
mehr aus immateriellen Bits und Bytes, wird auf be-
grenzt haltbaren Trägern gespeichert und ist nur mit-
hilfe geeigneter Hard- und Software abrufbar. Anders 
formuliert: Zu der Mannigfaltigkeit der (Papier-)Do-
kumente gesellt sich die Mannigfaltigkeit der Daten-
träger, der Formate und der Computersysteme. Hinzu 
kommt, dass die Computerkenntnisse des Schriftstel-
lers die Zusammensetzung und den Erhaltungsgrad 
seiner digitalen Arbeitsumgebung und der darin ver-
walteten digitalen Dokumente beeinflussen.9
 Seit einigen Jahren verschärft sich das Problem in-
folge einer weiteren Entwicklung: Durch die zuneh-
mende Nutzung der Online-Medien und insbesondere 
der Cloud befindet sich der echte Nachlass nicht mehr 
nur auf lokal vorliegenden Trägern, sondern auch auf 
diversen Servern irgendwo im Internet.10 So werden 
Texte, Bilder und andere digitale Objekte in sozialen 
Netzwerken publiziert und geteilt. Freemail-Dienste 
fördern die Verlagerung großer Teile der privaten E-
Mail-Korrespondenz in die Cloud. Literarische Websei-
ten und Blogs stellen de facto dynamische Publikati-
onen dar, die sich beständig verändern, wodurch die 
literaturwissenschaftliche Unterscheidung zwischen 
Publikation, Version und Fassung verschwimmt.11 Re-
levante Teile eines literarischen Nachlasses können 
sich somit im Moment des Erwerbs durch ein Litera-
turarchiv im Netz befinden. Wie aber soll ein Literatu-
rarchiv den Online-Anteil eines Nachlasses ermitteln 
und übernehmen, wenn dieser nicht dokumentiert 
ist, wenn Zugangsdaten fehlen oder wenn der Provi-
der eines Online-Dienstes den Zugriff verwehrt? 
 Wollen Literaturarchive die oben beschriebenen 
Phänomene eingrenzen und für die Langzeitarchivie-
rung handhabbar machen, müssen sie eine auf die 
Spezifika digitaler Nachlässe abgestimmte Strategie 
entwickeln. Voraussetzung dafür ist, so die These die-
ses Beitrags, dass sie ihre »kustodiale« Perspektive um 
eine »präkustodiale« erweitern, die sich dem Schrift-
steller und seinem lebenslang im Entstehen befindli-

chen persönlichen Archiv zuwendet und somit dem 
Zeitraum vor dem Erwerb eines Nachlasses Beachtung 
schenkt.12 Der Schriftsteller sollte somit nicht mehr 
auf seine Rolle als Nachlasser reduziert werden, son-
dern seinen Teil zur Langzeitarchivierung beitragen. 
Aus diesem Verständnis heraus können dann induktiv 
– unter Berücksichtigung der Perspektive des Bestands-
bildners und auf seine Mitwirkung hin orientiert – ad-
äquate Lösungsansätze entwickelt werden. Im Folgen-
den wird gezeigt, dass die Cloud eine hinreichende Ar-
chitektur für einen solchen Lösungsansatz bereitstellt. 

N e t z b a s i e r t e  S e l b s t - A r c h i v i e r u n g 
v o n  N a c h l ä s s e n  –  b i s h e r i g e 
L ö s u n g s a n s ä t z e 
Ein Blick in die Literatur zeigt, dass sich in Deutschland 
bislang nur wenige Fachbeiträge mit dem skizzierten 
Problem beschäftigten. Zwar beweisen Projekte wie 
das Kompetenznetzwerk nestor, dass sich Bibliothe-
ken, Archive und Museen dem Problem der begrenzten 
Haltbarkeit digitaler Daten stellen. Projekte und Ver-
öffentlichungen zu digitalen Nachlässen sucht man 
jedoch meist vergebens.13 Derzeit konzentrieren sich 
die Bemühungen hauptsächlich auf elektronische Pu-
blikationen, die Archivierung von Webseiten sowie di-
verser Rohdaten aus Unternehmen, öffentlicher Ver-
waltung und Wissenschaft. 
 Allerdings verstärkte sich im vergangenen Jahr-
zehnt vor allem im angelsächsischen Sprachraum das 
Interesse an digitalen Nachlässen. Davon zeugen Bei-
spiele wie die britischen Projekte »Paradigm«14, »Di-
gital Lives«15 oder die mustergültige Präsentation des 
digitalen Nachlasses von Salman Rushdie16 in den Ver-
einigten Staaten. Um die Frage zu beantworten, wie 
sowohl eine für Literaturarchive als auch für Schrift-
steller attraktive Lösung aussehen könnte, möchte 
der Verfasser auf das britische Forschungsprojekt Pa-
radigm hinweisen. Paradigm wurde zwischen 2005 
und 2007 gemeinschaftlich von der Bodleian Univer-
sity in Oxford und der John Rylands University Libra-
ry in Manchester durchgeführt. Die Projektmitarbei-
ter untersuchten am Beispiel von Politikernachlässen, 
welche Auswirkungen der zunehmende Anteil digita-
ler Objekte auf die Arbeit von Nachlasskuratoren hat. 
Ein Ergebnis war eine neue Sichtweise auf das »Col
lection Development«. Neben dem traditionellen An-
satz der Bestandserwerbung, bei dem die Bestands-
bildner oder deren Erben mit dem (Literatur-)Archiv in 
Kontakt treten und eine Übergabe aushandeln, sind 
mit diesem Begriff auch präkustodiale Formen der Be-
standspflege gemeint, die in Zusammenarbeit mit den 
Bestandsbildnern wahrgenommen werden. Zu ihnen 
gehören:
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➤	 regelmäßige Besuche von Archiv-Mitarbeitern bei 
den Bestandsbildnern, bei denen Daten kopiert 
und in das zuständige Archiv überführt werden,

➤	 die sukzessive Übergabe von ausrangierten Trä-
gern,

➤	 der postkustodiale Ansatz, bei dem die Bestands-
bildner ihre digitalen Materialien unter Anleitung 
von Nachlasskuratoren selbständig pflegen. Das 
Archiv fungiert dann als eine Art Dienstleister für 
die Bestandsbildner,

➤	 die IT-gestützte Selbst-Archivierung.17 

Der zuletzt genannte Ansatz – angewandt auf Lite-
raturarchive – beschreibt IT-Lösungen, die Schriftstel-
lern die Möglichkeit geben, digitale Dokumente aus 
ihrem persönlichen Archiv in die Archivierungsumge-
bung des Literaturarchivs zu transferieren oder diese 
direkt in einer solchen Umgebung zu verwalten. Auf 
diese Weise sorgen sie selbst dafür, dass ihr Nachlass 
archiviert wird. Das Literaturarchiv betreibt die dafür 
nötige IT-Umgebung und übernimmt die Langzeitar-
chivierung der im Selbst-Archivierungs-System abge-
legten Objekte. Der Ansatz der Selbst-Archivierung ist 
offen für diverse Ausbaustufen und reicht von der Nut-
zung vorhandener Kommunikationskanäle bis zu einer 
ausdifferenzierten Cloud-Lösung. 
 Eine einfache Variante, die man auch als Selbst-
Archivierung via E-Mail bezeichnen könnte, testete 
2010 die dänische Nationalbibliothek. Hierzu erhiel-
ten sechs Wissenschaftler je einen E-Mail-Account 
bei der Nationalbibliothek. An diesen Account konn-
ten die Teilnehmer via Weiterleitungsfunktion E-Mails 
oder auch Dokumente aus ihrer eigenen Arbeitsum-
gebung senden, die dann dort gesichert wurden. Die 
Kopenhagener Lösung zeigt, wie einfach eine Selbst-
Archivierungs-Lösung aufgebaut sein kann. In diesem 
Falle wurde auf dem bestehenden Mail-Server der Na-
tionalbibliothek aufgesetzt und durch ein Web-Mail-
Postfach eine provisorische Selbst-Archivierungs-Um-
gebung geschaffen.18 
 Einen Schritt weiter geht der 2012 publizierte Bei-
trag von Anke Hertling, der über eine Kritik der Kopen-
hagener Lösung zum Modell eines »digitalen Vorlass-
Systems« gelangt. Hertling bemerkt zu Recht, dass 
die Nutzung von E-Mails nur eine Zwischenlösung 
sein könne. Für große Datenmengen sei diese Lösung 
nicht geeignet, weil man die Attachments nachträg-
lich manuell von den E-Mails separieren müsse.19 Die 
Kopenhagener Lösung entwickelt Hertling daher wei-
ter: »Ein Konzept, das den heutigen EDV-Möglichkei-
ten entgegenkommen soll, stellt das ›digitale Vorlass-
System‹ mit seinem Ansatz einer automatisierten 
Übergabe von Daten dar. So wäre es vorstellbar, ein 

Dokumentenmanagement-System einzurichten, in 
das Bestandsbildner bereits zu Lebzeiten ihre digita-
len Arbeits- und Lebensdokumente per Datenübertra-
gung einstellen können.«20 Das »wesentliche Kunden-
potential« einer solchen Lösung sei die »Möglichkeit, 
Personen schon zu Lebzeiten von ihren Daten zu ent-
lasten und gleichzeitig für die Langzeitarchivierung 
der Daten zu sorgen.«21 Darin ist die Systemarchitek-
tur mit dem Webservice »Dropbox« vergleichbar. Bei 
dieser Anwendung installiert der Nutzer einen Client 
auf seinem Rechner, der als Schnittstelle zum Drop-
box-Server fungiert. Alle Dateien, die der Nutzer in den 
als »Dropbox« definierten Ordner im Dateisystem sei-
nes Computers verschiebt, werden in die von Dropbox 
betriebene Cloud geladen und gesichert. Sie sind zu-
gleich aber auch noch auf dem Rechner des Nutzers 
vorhanden. Auf seine Dropbox kann der Nutzer über 
jedes Endgerät zugreifen, das über einen Internet- 
anschluss verfügt, also z. B. auch über sein Smart
phone. Hertling plädiert nun aber im Hinblick auf die 
Urheber- und Persönlichkeitsrechte der Bestands-
bildner dafür, diesen Service nicht durch einen priva-
ten Dienstleister, sondern durch eine Bibliothek oder 
ein Archiv bereitzustellen und schlägt das Dokumen-
tenmanagement-System Fedora als geeignete Soft-
wareumgebung vor.22 Im Gegensatz zur Selbst-Archi-
vierung per E-Mail wird somit kein bereits vorhande-
ner Kanal genutzt, sondern ein Online-Repositorium 
aufgesetzt, das nur dem Zwecke der Nachlassüberga-
be und -archivierung dient und daher auch entspre-
chende Langzeitarchivierungsmöglichkeiten eröffnet. 

K r i t i k  d e r  S e l b s t - A r c h i v i e r u n g
Allerdings gibt es auch hier noch Möglichkeiten zur 
Verbesserung. Ein grundsätzlicher Mangel offenbart 
die Frage, was eigentlich vom Schriftsteller in das 
Selbst-Archivierungs-System eingespeist wird. So-
wohl die Selbst-Archivierung per E-Mail als auch das 
digitale Vorlass-System basieren auf der Übertragung 
von Kopien an die Archiveinrichtung – entweder via 
E-Mail oder mittels Daten-Upload – während die Aus-
gangsobjekte vorerst in den Systemen der Bestands-
bildner verbleiben und dort weiterbearbeitet werden 
können. Charakteristisch für Einrichtungen, wie Litera-
turarchive es sind, ist aber, dass sie Unikate sammeln. 
Ihr Sammelauftrag besteht darin, biografisches und li-
teraturwissenschaftliches Quellenmaterial zu sichern 
und zu erschließen. Anstatt des originalen Objekts23 
lediglich eine Kopie zu archivieren, unterläuft diesen 
Auftrag. Es wäre deshalb zu fragen, in welchem Ver-
hältnis Ausgangsobjekt und Kopie zueinander stehen 
und ob durch die einstweilige Speicherung einer Kopie 
Inkonsistenzen und Redundanzen entstehen? Lassen 
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sich Authentizität und Integrität gewährleisten, wenn 
das Ausgangsobjekt unabhängig von der Kopie verän-
dert werden kann? Welcher Aufwand entsteht nach 
der endgültigen Übergabe des persönlichen Archivs, 
wenn sich Ausgangsobjekte und Kopien im System 
befinden?
 Ein weiterer Einwand betrifft die aktive Mitarbeit 
des Schriftstellers. Da die Übertragung von Objekten 
in das Selbst-Archivierungs-System einen Willensakt 
des Schriftstellers voraussetzt – er wählt die zu über-
tragenden Objekte aus und speist sie in den jeweiligen 
Übertragungskanal ein – besteht die Gefahr einer lü-
ckenhaften Übergabepraxis. In diesem Falle wäre also 
zu fragen: Nutzt der Schriftsteller die Möglichkeit zur 
Selbst-Archivierung regelmäßig oder lässt sein Inte
resse daran mit der Zeit nach? Gibt es Mittel und Wege, 
die ihn zu einer regelmäßigen Nutzung dieser Mög-
lichkeit bewegen? 
 Drittens weist schon Hertling darauf hin, dass ein 
Dokumentenmanagement-System nicht die Möglich-
keit bietet, E-Mails zu verwalten. Eine wichtige Ma-
terialgruppe wird somit von diesem System nicht 
erfasst. Für die Verwaltung der digitalen Korrespon-
denz des Bestandsbildners muss dann ein Substitut 
gefunden werden, wofür Hertling wiederum den Ein-
satz der dänischen Lösung (Mailübertragung) emp-
fiehlt.24 Das digitale Vorlass-System bestünde dann 
aber aus zwei System-Umgebungen, was bei Verwal-
tung und Erschließung der digitalen Dokumente ei-
nen nicht unerheblichen Mehraufwand verursacht; 
eine reine DMS-Lösung führt hingegen zu einer un-
vollständigen Nachlass-Archivierung. 

S e l b s t - A r c h i v i e r u n g  u n d 
L a n g z e i t a r c h i v i e r u n g  i n  d e r 
C l o u d
Bedenken hinsichtlich der E-Mail-Archivierung haben 
Heinz Werner Kramski und Ulrich von Bülow vom Deut-
schen Literaturarchiv Marbach geäußert. Sie wenden 
ein, dass sich die E-Mail-Korrespondenz immer mehr 
in die Cloud verlagere und folglich die Cloud-Provi-
der aus Kapazitätsgründen gezwungen seien, »inak-
tive Konten nach einer gewissen Zeit aufzulösen.« In 
noch stärkerem Maße träfe diese Entwicklung auf so-
ziale Netzwerke zu, und es sei absehbar, dass die Nut-
zer auch traditionelle Datenbestände zukünftig online 
aufbewahrten und systematische lokale Backups die-
ser Daten nicht zu erwarten seien. In beiden Fällen, so 
die Sorge, seien die Daten schon verloren, wenn ein Li-
teraturarchiv darauf zugreifen wolle.25 

 Dieser sicherlich zutreffende Befund enthält aber 
auch einen möglichen Lösungsweg. Voraussetzung ist 
allerdings, dass man die Cloud nicht als Problem, son-

dern als Chance betrachtet. So lassen sich die zuvor 
erhobenen Einwände gegen die Selbst-Archivierung 
entkräften, wenn man annimmt, dass sich das per-
sönliche Archiv eines Schriftstellers und das Selbst-
Archivierungs-Angebot des Literaturarchivs in einer 
Systemumgebung befinden – wenn also dem Schrift-
steller nicht nur die Möglichkeit gegeben wird, Ob-
jekte zwecks Archivierung in ein IT-System des Litera-
turarchivs einzuspeisen, sondern wenn er in diesem 
System auch direkt arbeiten kann. Um ein solches An-
gebot bereitzustellen, müsste das digitale Vorlass-Sys-
tem um Technologien erweitert werden, die als Public-
Cloud-Services bekannt sind. Der Begriff Public Cloud 
bezeichnet Cloud-basierte Anwendungen, z. B. E-Mail-
Postfächer, Dokumenten-Speicher oder soziale Netz-
werke, die zumeist private Dienstleister über das Inter-
net einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. 
Diese Dienstleistungen sind oftmals werbefinanziert 
und damit unentgeltlich für den Nutzer.26 

 Als Lösungsmaßstab dienen somit Public-Cloud-
Angebote, die verschiedene Anwendungsbereiche in 
einem System integrieren. Der Unterschied zwischen 
der Literaturarchiv-Cloud und der Public Cloud be-
steht lediglich darin, dass nicht Privatunternehmen, 
sondern Literaturarchive Anbieter der Cloud sind, und 
dass der Zugang nicht jedermann zur Verfügung steht, 
sondern an die Bedingung geknüpft ist, dass Literatur-
archiv und Schriftsteller zusammenarbeiten. Literatur
archive erhalten bei Einsatz einer Cloud-Architektur 
nicht mehr nur Momentaufnahmen der Archivinhal-
te in Form von Kopien oder Disk-Images, sondern hos-
ten die digitale Arbeitsumgebung des Schriftstellers. 
Inkonsistenzen und Redundanzen werden vermieden, 
weil anstatt einer Kopie das Ausgangsobjekt selbst 
im System vorliegt. Da das Selbst-Archivierungs-An-
gebot zugleich seine Arbeitsumgebung ist, muss ein 
Schriftsteller nicht mehr motiviert werden, Dokumen-
te regelmäßig in die Archivierungs-Kanäle einzugeben. 
Die Frage, ob er das System regelmäßig nutzt, erübrigt 
sich. Durch eine Cloud-basierte Architektur wird auch 
jener Systembruch vermieden, der bei der Speiche-
rung von E-Mails mit Fedora auftritt. Statt zwei unter-
schiedliche Kanäle für den Dokumenten-Upload und 
die Speicherung der E-Mail-Korrespondenz bereitzu-
stellen, wird die E-Mail-Funktion als Komponente der 
Cloud-Architektur angeboten.27 

 Weshalb sollte eine Literaturarchiv-Cloud einge-
richtet werden, wenn doch schon genügend Public-
Cloud-Angebote existieren? Weiter oben wurde das 
Hauptproblem der Public Cloud bereits angespro-
chen: In das Verhältnis Schriftsteller-Literaturarchiv 
dringt mit dem Anbieter der Public Cloud ein priva-
ter Dienstleister als dritter Akteur ein. Die Rechte des 
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Cloud-Anbieters sind im Nachlassfall zu berücksichti-
gen und im Zweifel, wenn keine Verfügungen des be-
treffenden Schriftstellers vorliegen, kann er den Zu-
griff auf dessen Account verweigern. Das trifft zum 
Beispiel zu, wenn die Passwörter nicht dokumentiert 
und an die Erben oder das Literaturarchiv übergeben 
wurden. Für Literaturarchive ist darüber hinaus be-
denkenswert, dass der Provider nach einem gewissen 
Zeitraum der Nichtaktivität, etwa nach Ableben des 
Schriftstellers, Account-Inhalte löscht. Vergleicht man 
die AGBs einiger bekannter Dienste, dann liegt dieser 
Zeitraum in der Regel zwischen sechs und neun Mo-
naten.28 Die Provider reagieren mittlerweile auf das 
Post-Mortem-Problem. So bietet Google einen Konto-
aktivitäts-Manager an, der dem Account-Inhaber die 
Möglichkeit gibt, zu entscheiden, was bei längerer In-
aktivität mit seinen Daten geschieht. Er kann entwe-
der festlegen, dass die Daten nach einer bestimmten 
Zeit gelöscht werden oder eine Person benennen, die 
Zugang zu den Daten erhält.29 Andere Dienste bieten 
an, den Account eines Verstorbenen auf Antrag der 
Angehörigen einzufrieren oder löschen zu lassen; so 
etwa Facebook mit der Möglichkeit, dem Profil eines 
Verstorbenen den »Memorial«-Status zu verleihen.30 
Allerdings ist es nach derzeitiger Rechtslage unklar, 
ob für den Erben Anspruch auf Einsicht in die in ei-
nem Web-Service gespeicherten Dokumente des Erb-
lassers besteht.31 Des Weiteren können die Cloud-An-
gebote ökonomisch scheitern und in der Folge von 
anderen Anbietern übernommen oder abgewickelt 
werden. Auch hier sichern die AGBs keine ausreichen-
den Informationsfristen zu.32 Wenn man davon aus-
geht, dass bereits heute viele Dokumente online ge-
speichert sind, muss man auch damit rechnen, dass 
sie durch die unberechenbare Größe des Service-Pro-
viders verlorengehen. Eine durch Literaturarchive be-
triebene Cloud-Lösung schaltet diese Größe aus und 
reduziert die Verlustquote. 
 Die Einführung einer Literaturarchiv-Cloud dient 
somit dem Ziel, die Funktionalitäten häufig genutzter 
Web-Angebote in einem Angebot von Literaturarchi-
ven für Schriftsteller zu bündeln und die mit der Nut-
zung von Public-Cloud-Services verbundenen Gefah-
ren – Beachtung der Rechte Dritter, Löschen des Ac-
counts bei Inaktivität, nachlässiges Passwortmanage-
ment, etc. – zu bannen. Denkbar wäre zum Beispiel ein 
Angebot mit den folgenden Diensten:
➤	 E-Mail-Postfach 
➤	 Web Space zur Online-Datensicherung 
➤	 Hosting von Webseiten und Blogs 
➤	 Webkalender 
Diesem Paket können auch weitere Dienste hinzuge-
fügt werden, sodass die Literaturarchiv-Cloud letzt-

endlich ein Dienstleistungspaket bietet, das mit der 
iCloud von Apple33 oder mit Google34 vergleichbar ist.

R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n  e i n e r 
L i t e r a t u r a r c h i v - C l o u d
Gemessen am üblichen Geschäftsgang der Literatur-
archive stellen schon die Fragen, die bei der kustodia-
len Bearbeitung digitaler Nachlässe auftreten, eine be-
trächtliche Herausforderung dar.35 Noch ausgreifender 
und folgenreicher ist die Ausweitung des Aufgaben-
spektrums auf präkustodiale Prozesse – insbesondere 
in Bezug auf die hier vorgeschlagene Literaturarchiv-
Cloud. Vorbehalte der Entscheidungsträger gegen die 
Cloud könnten einerseits den organisatorischen und 
finanziellen Rahmen betreffen und andererseits Fra-
gen bezüglich des Nutzens einer solchen Lösung für 
die Zielgruppe. In diesem Abschnitt soll auf einige die-
ser Fragen eingegangen werden. 
 Wie kann eine Literaturarchiv-Cloud hinsichtlich 
der Kosten und der Organisationsstruktur verwirklicht 
werden? Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie sollten 
Literaturarchive zunächst zwei Optionen prüfen: die 
Nutzung und Erweiterung der eigenen IT-Strukturen 
sowie die Kooperation mit anderen Literaturarchiven 
oder Partnern. Dabei sind nicht nur die Kosten für Im-
plementierung und Betrieb der Lösung zu berücksich-
tigen, sondern auch die strukturellen und politischen 
Gegebenheiten vor Ort. So wird ein großes Literatur-
archiv, das über eine EDV-Abteilung verfügt oder das 
am Rechenzentrum seines Trägers (Kommune, Uni-
versität) angedockt ist, eine andere Kosten-Nutzen-
Rechnung aufstellen, als ein kleines Stadtarchiv, das 
nur hin und wieder digitale Nachlassteile übernimmt. 
Es ist also vorstellbar, dass sich die großen nationalen 
oder regionalen Literaturarchive für eine Insellösung 
entscheiden, wohingegen andere, aufgrund fehlender 
Ressourcen, einen Verbund als Anbieter der Cloud fa-
vorisieren. 
 Während die Kosten-Nutzen-Rechnung je nach 
Größe und Struktur der Institution zu unterschiedli-
chen Ergebnissen hinsichtlich der Realisierung füh-
ren kann, spricht im Hinblick auf die Erschließung 
der digitalen Objekte vieles für eine Verbund-Lö-
sung. Sie bietet die Gelegenheit, die Anforderungen 
etablierter Erschließungs- und Forschungsstandards 
bundesweit einheitlich in das System zu implemen-
tieren. Dabei geht es nicht um die exakte Einhaltung 
von Erschließungsregeln (etwa der RNA), Metadaten-
standards oder kontrollierten Vokabularien – was den 
Schriftstellern als Nutzer der Dienste auch nur schwie-
rig zu vermitteln ist – sondern um die nutzerseitige 
Bereitstellung von Funktionen, die die spätere Archi-
vierung und Benutzung erleichtern. Grundlage eines 
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solchen Anforderungskataloges sind die Erfahrungen 
der Nachlasskuratoren mit digitalen Objekten und so-
mit Punkte, die in den etablierten Public-Cloud-Servi-
ces nicht berücksichtigt werden. Welche Funktionen 
das sein könnten, mag ein Beispiel verdeutlichen: 
Roland Kamzelak hat 2010 dargelegt, wie E-Mails die 
Erschließung der Korrespondenz erschweren. In die-
sem Zusammenhang nennt er auch die Zitierfunkti-
on, die es ermöglicht, dass »Textteile eines empfange-
nen Briefes, als solche markiert, Teil der Antwort wer-
den. Es entstehen Collagen aus Wiederholungen, die 
teilweise seitenlang in mehreren E-Mail-Nachrichten 
mitgeführt werden.«36 Abhilfe schafft hier möglicher-
weise eine erschließungsfreundliche Zitierfunktion. 
Es sind Probleme wie dieses, die vor der Entwicklung 
der Cloud benannt und im Verbund einheitlich gelöst 
werden könnten. Das erstreckt sich freilich nicht nur 
auf E‑Mails, sondern auf alle anderen Dokumente, die 
im System gespeichert sind. Es ist auch denkbar, dass 
dem Schriftsteller die Möglichkeit gegeben wird, sei-
ne Dokumente auf Grundlage eines im Verbund ent-
wickelten Schlagwortkatalogs auszuzeichnen oder sie 
in einem vorgegebenen Ordnungssystem abzulegen. 
 Ein Verbund könnte federführend von einer großen 
Institution, die über ein leistungsfähiges Rechenzen
trum verfügt, aber auch dezentral über die Vernetzung 
verschiedener Rechenzentren realisiert werden. Es ist 
jedoch auch eine Kooperation mit privaten Dienst-
leistern vorstellbar, etwa dann, wenn diese günstiger 
sind und vertrauenswürdige und sichere Lösungen an-
bieten. Selbstverständlich behält jedes einzelne Lite-
raturarchiv in einer Verbund-Lösung den Zugriff auf 
»seine« Nachlässe. Hierfür sollte eine Rechteverwal-
tung aufgesetzt werden. Der Zugriff erfolgt dann z. B. 
über ein VPN (Virtual Private Network), sodass ein si-
cherer virtueller Bereich für das jeweilige Literaturar-
chiv entsteht. Die Finanzierung könnte im Rahmen der 
Forschungsförderung, z. B. über die DFG, erfolgen oder 
über eine vertragliche Regelung zwischen den betei-
ligten Institutionen. In beiden Fällen sind die zur Ver-
fügung stehenden Fördermöglichkeiten und vertrags-
rechtlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten zu prüfen, 
um ein effizientes Finanzierungsmodell auf die Beine 
zu stellen. Eine Erörterung der Möglichkeiten würde 
allerdings den Umfang dieses Artikels sprengen. 

K o s t e n -  u n d  A k z e p t a n z f r a g e n , 
D a t e n s c h u t z
Hinsichtlich der Finanzierung drängt sich aber noch 
eine andere Frage auf: Sollte die Literaturarchiv-Cloud 
für Schriftsteller unentgeltlich nutzbar sein? Eine 
mögliche Antwort ergibt sich aus der Erwartungshal-
tung der Nutzer. Die etablierten Cloud-Dienstleistun-

gen, seien es Google, Facebook, Twitter oder andere, 
sind für sie kostenfrei. Das Geschäftsmodell dieser An-
bieter beruht ja gerade darauf, über den Gratis-Faktor 
Nutzerdaten zu sammeln und zu vermarkten. Diese 
Tatsache determiniert das Geschäftsmodell der Lite-
raturarchiv-Cloud. So dürften sich nur wenige Schrift-
steller bereitfinden, Geld für etwas zu zahlen, das es 
anderswo umsonst gibt. Stattdessen sollten Literatur
archive das Geschäftsmodell der Public-Cloud-Servi-
ces adaptieren und abwandeln. Schließlich sind auch 
sie an der Übertragung von Daten interessiert, wenn 
auch nicht aus kommerziellen Gründen. Ihr Interes-
se ergibt sich vielmehr aus dem Sammelauftrag und 
den damit verbundenen Aufgaben, wie etwa der Er-
schließung und Archivierung von Forschungsquellen 
sowie der musealen und publizistischen Präsentation 
der Archivalien.37 Sowohl unter diesem Gesichtspunkt 
als auch um den Kosten/Nutzen-Vergleich zu beste-
hen, sollte die Cloud ein kostenloses Angebot an die 
Schriftsteller sein.
 Damit ist es nur noch ein kurzer Schritt zur nächs-
ten Frage: Besteht die Chance, dass ein solches System 
von den Schriftstellern angenommen wird? Der Ein-
satz einer Cloud-Architektur und die Orientierung an 
den Angeboten etablierter Public-Cloud-Services ent-
sprechen jedenfalls den aktuellen Nutzererwartungen. 
Hierzu einige Beispiele: Durch die Beliebtheit Cloud-
basierter Dienstleistungen bei Computer- und Smart-
phone-Nutzern verlagern sich derzeit immer mehr 
Arbeits- und Kommunikationsmittel, die bisher lokal 
genutzt wurden, auf Cloud-Infrastrukturen im Inter-
net. Einer im Frühjahr 2013 veröffentlichten Studie der 
BITKOM zufolge verwalten etwa sechs Millionen Deut-
sche ihre Dokumente in der Cloud. Das sind nach die-
ser Quelle 59 % aller Cloud-Nutzer.38 Auch E-Mails wer-
den häufiger über die Cloud versendet und empfan-
gen als über lokale Clients. Nach einer 2011 erhobenen 
Studie nutzen 44 % der Befragten ausschließlich einen 
Cloud-basierten Webmail-Dienst, nur 21 % hingegen 
ausschließlich E-Mail-Clients, z. B. Outlook oder Thun-
derbird.39 Die Bereitschaft, private Daten in der Cloud 
zu speichern und zu verteilen, ist also hoch. Es ist zu 
vermuten, dass sich dieser Trend verstärkt und auch 
Schriftsteller Cloud-basierte Systeme immer häufiger 
nutzen. Die Vertrautheit mit den Funktionalitäten und 
Mehrwerten der Cloud dürfte die Bereitschaft erhö-
hen, diese auch anzunehmen, wenn ein Literaturarchiv 
sie anbietet. Die Kooperation mit anderen Akteuren 
der Literaturlandschaft – etwa Schriftstellerverbän-
den, Verlagen oder Literaturhäusern – könnte außer-
dem dazu beitragen, dass Schriftsteller das Angebot 
wahrnehmen und akzeptieren. 
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D a t e n s c h u t z  u n d 
Z u g a n g s b e r e c h t i g u n g
Ein wichtiges Argument gegen Public-Cloud-Angebo-
te und für die Literaturarchiv-Cloud betrifft den Daten-
schutz. Nachdem bekannt wurde, dass kommerzielle 
Cloud-Anbieter mit Geheimdiensten zusammenarbei-
ten, besteht einmal mehr der Bedarf nach einer ver-
trauenswürdigen Alternative. Es ist zumindest nahe
liegend, dass Schriftsteller für diese durchaus politi-
sche Frage ein besonderes Gespür entwickeln und 
somit ein Cloud-Angebot der Literaturarchive, die ja 
als vertrauenswürdiger Partner von Nachlassern und 
Erben gelten, auf fruchtbaren Boden fiele. Vorausset-
zung ist allerdings, dass es gelingt, ein wirklich siche-
res System aufzusetzen, das die privaten Daten der 
Teilnehmer effektiv schützt. Was oben in Bezug auf die 
Systemzugänge der Literaturarchive gesagt wurde, gilt 
auch für Schriftsteller als Nutzer der Literaturarchiv-
Cloud. Auch sie sollten über einen sicheren VPN-Tunnel 
auf die Cloud zugreifen, deren IT-Infrastruktur zudem 
in Deutschland gehostet wird und damit den deut-
schen Datenschutzbestimmungen unterliegt. Im Üb-
rigen entscheiden sie souverän darüber, was mit ihren 
Daten im System geschieht, ob und wann zum Beispiel 
ein digitales Dokument aus ihrem Account endgültig 
an ein Literaturarchiv übergeben wird. Das kann ge-
schehen, indem sie das Dokument in einen bestimm-
ten Ordner verschieben oder entsprechend markie-
ren.40 Selbstverständlich steht es den Schriftstellern 
frei, Dokumente zu löschen oder auf andere Systeme 
zu transferieren. In solchen Fällen dürfen keine nach-
vollziehbaren Spuren in der Cloud verbleiben. Diese im 
Wesentlichen technologischen Vorgänge beruhen auf 
rechtlichen Vereinbarungen, die die Schriftsteller mit 
den Literaturarchiven schließen und die entsprechend 
ausgearbeitet werden müssen. Hierbei sind auch die 
Konditionen auszuhandeln. So wird es Autoren geben, 
die ihre digitalen Manuskripte verkaufen wollen, wäh-
rend andere das Angebot deshalb nutzen, weil sie die 
Expertise der Literaturarchive im Vergleich zu anderen 
Anbietern wertschätzen.41 
 Zuletzt soll noch die Frage der Zugangsberechti-
gung zur Cloud erörtert werden. Da die Cloud sich an 
eine bestimmte Nutzergruppe, nämlich Schriftstel-
ler wendet, stellt sich die Frage, wer zu dieser Grup-
pe gehört und demzufolge einen Zugang zur Cloud 
bekommen sollte. Eine liberale Handhabung des Zu-
gangs, etwa indem man jedem Interessenten, der sich 
selbst als Schriftsteller bezeichnet, einen Zugang ein-
richtet, könnte einen Run von Amateur-Schriftstellern 
auf das Angebot zur Folge haben. Eine solche unange-
messene Kanonisierung ist – zumindest in Bezug auf 
Papierdokumente – nicht im Sinne der Literaturarchive, 

da der Archivierung- und Erschließungsaufwand oft 
nicht im Verhältnis zum literaturwissenschaftlichen 
Mehrwert der betreffenden Archivalien steht. Durch 
Sammelrichtlinien versuchen Literaturarchive daher 
einen Qualitätsanspruch aufrecht zu erhalten.42 Soll-
ten solche Richtlinien auch im digitalen Umfeld gel-
ten? Dazu müsste man jedoch zunächst einheitliche 
Kriterien ausarbeiten. Denkbar wäre es auch, den Zu-
gang zur Cloud an die Mitgliedschaft in einem Schrift-
stellerverband zu koppeln, wobei man dann aber die 
Frage zu beantworten hätte, welche Mitgliedschaften 
zum Zugang berechtigen: Reicht die Mitgliedschaft in 
Spartenverbänden aus? Oder sollte ein Interessent 
schon die Mitgliedschaft in einem der großen Ver-
bände (VS, P. E.N.) nachweisen? Zu beachten ist wei-
terhin, dass eine strikte Handhabung der Zugangsfra-
ge bei der Zielgruppe negativ rezipiert werden und 
daher abschreckend wirken könnte. Diese wenigen 
Überlegungen zeigen, dass die Frage der Zugangsbe-
rechtigung nicht nur in formaler, sondern auch in po-
litischer Hinsicht ein gewisses Fingerspitzengefühl 
verlangt. Sie lässt sich aber umgehen, wenn man die 
Architektur der Literaturarchiv-Cloud berücksichtigt. 
Zwar speichern und verwalten die Schriftsteller ihre 
persönlichen Archive oder Dokumente in den IT-Sys-
temen des Literaturarchivs, die Erschließungs- und Ar-
chivierungsprozesse auf Seiten der Nachlasskuratoren 
beginnen aber erst, nachdem die Schriftsteller Doku-
mente dafür freigegeben und sie damit in die Obhut 
des Archivs übergeben haben. Diese zweiteilige Archi-
tektur erlaubt es, einem möglichst großen Personen-
kreis die Nutzung anzubieten und erst zum Zeitpunkt 
der Übergabe an das Literaturarchiv die Objekte zu se-
lektieren. Geht man davon aus, dass die Bestandsbild-
ner die Cloud über einen langen Zeitraum nutzen, er-
hielte man so auch Dokumente aus der Frühzeit einer 
Schriftstellerkarriere, die sonst verloren gingen.

P u b l i c  C l o u d  u n d 
L a n g z e i t a r c h i v i e r u n g
Zusammengefasst bedeutet das: Die Voraussetzungen, 
dass eine Literaturarchiv-Cloud von Schriftstellern als 
Alternative zu den etablierten Public-Cloud-Diensten 
angenommen wird, sind gegeben. Die Cloud-Techno-
logie hat in den letzten Jahren einen derartigen Reife-
grad erreicht, dass sie als zukunftsfähig gelten kann. 
Mit der Einrichtung einer Cloud-Lösung verfügten Li-
teraturarchive über ein Instrument, das dem Schrift-
steller eine angemessene Nutzungsumgebung für 
seine schriftstellerische Arbeit böte und zugleich die 
Langzeitarchivierung seiner Materialien ermöglich-
te. Die Zeit zwischen Erstellung und Archivierung ei-
nes digitalen Objektes, jene kritische Größe der Lang-
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zeitarchivierung, reduzierte sich auf ein Minimum. In-
kongruenzen zwischen dem Ausgangsobjekt und der 
langzeitarchivierten Kopie würden vermieden und 
zugleich auch die Gefahr der Aufsplitterung persön-
licher Archive auf diverse Drittsysteme eingedämmt. 
Die heute schon für breite Nutzerschichten im Inter-
net attraktive Cloud-Technologie ist damit auch eine 
Option für Literaturarchive, die sich früher oder später 
ohnehin den Herausforderungen der digitalen Medi-
en stellen müssen.
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41 Eine ausführliche Darstellung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen von juristischer Seite ist wünschenswert. Dem Verfasser die-
ses Artikels ist eine solche jedoch nicht bekannt.

42 Beispielhaft sind die »Kriterien für die Übernahme und den 
Ankauf von Vorlässen« des Österreichischen Literaturarchivs. Vgl. Ös-
terreichische Nationalbibliothek 2013.
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